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Öffentliche Bekanntmachungen 
 

 

 

Mitteilung 
 
 
Die Stadtverwaltung Kühlungsborn lädt Bürgerinnen und Bürger zu einer zweiten öffentlichen 
Informations- und Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Erarbeitung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes ein. 
 
Das Planungsbüro „Junker + Kruse, Stadtforschung Planung“ aus Dortmund erarbeitet im Auf-
trag der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Dieses Kon-
zept soll sowohl fundierte Bewertungsgrundlagen für aktuelle Planvorhaben liefern als auch 
mögliche Entwicklungsperspektiven und erforderliche (insbesondere baurechtliche) Hand-
lungsnotwendigkeiten aufzeigen. 
 
Im Rahmen der Erstellung dieses Konzeptes wurde eine aktuelle Bestandsaufnahme und -
analyse des Kühlungsborner Einzelhandels als erster Arbeitsschritt durchgeführt und interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern im August 2014 vorgestellt. Für den zweiten Arbeitsschritt 
stellen die Analysen eine wichtige Basis für die konzeptionellen Handlungsempfehlungen dar. 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept umfasst zahlreiche einzelne Bausteine, wie beispiel-
weise das räumliche Entwicklungsleitbild, die Kühlungsborner Sortimentsliste sowie die Steue-
rungsgrundsätze zur Einzelhandelsentwicklung. Im Zusammenspiel stellen diese einzelnen 
Bausteine das „eigentliche“ Konzept dar, welches insbesondere Strategien und Instrumente 
zur zukünftigen stadt- und regionalverträglichen Steuerung des Einzelhandels in der Stadt 
Kühlungsborn formuliert. 
 
Einen ersten Entwurf zu diesen konzeptionellen Bausteinen wird das Büro 
Junker + Kruse am 15.01.2015 um 19.00 Uhr im Veranstaltungsraum des Bauhofes,  
Zur Asbeck 21 im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung vorstellen.  
Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Interessierte sind herzlich eingeladen.  
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7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS und 
FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 
11.12.2014 den Aufstellungsbeschluss über die 7. Änderung des Flächen-nutzungsplanes der 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn gefasst. Planungsziel ist die Berücksichtigung der Ziele des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 14 „Hof zur Asbeck“ im parallelen 
Flächennutzungsplanverfahren. Es werden Wohnbauflächen, Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Grün- und 
Wasserflächen anstelle von gemischten Bauflächen, Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Grün- und Wasserflächen 
dargestellt. Inhaltlich geht es um das Vorhaben, auf der Fläche Wohnungen zu schaffen. 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes beinhaltet die Aufstellung eines 
Umweltberichtes. 
Der Änderungsbereich umfasst die Flächen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 
14 laut Übersichtsplan in der Anlage, gelegen nördlich des Grünen Weges, westlich der Straße 
"Zur Asbeck" und östlich des Wohngebietes "Holmblick". 
 
Der Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Ebenfalls am 11.12.2014 hat die Stadtvertreterversammlung den Vorentwurf der  
7. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dazugehöriger Begründung gebilligt. Zum Zwecke 
der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit liegt der Vorentwurf in der Zeit  
 

vom 29. Dezember 2014 bis zum 23. Januar 2015 
 

in der Stadtverwaltung, Bauamt, Zimmer 30, Ostseeallee 20, 18225 Kühlungsborn, öffentlich 
zu jedermanns Einsicht während der Dienstzeiten aus. 
Dabei besteht für alle Bürger die Möglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung zu informieren. Den Bürgern wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gege-
ben. 
 
gez. Karl, Bürgermeister 
 
 
Anlage: 
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Anlage: 
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
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Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
„Kopfsituation Ost“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 

 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 
11.12.2014 die Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 gemäß §§ 2 u. 8 
BauGB beschlossen.  
Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 5 in der Fas-
sung der 2. Änderung (s. Übersichtsplan in der Anlage). 
 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 sollen die bestehenden Hotelnutzungen zum 
dauerhaften Erhalt festgeschrieben werden. Im SO 9 Einzelhandel (Möwenpark-Center) sollen 
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke sowie Dauerwohnungen in den Nutzungskatalog aufgenommen wer-
den.  
Die örtlichen Bauvorschriften sollen entsprechend der Gestaltungssatzung ergänzt und die 
Vorgartenbereiche zeichnerisch dargestellt werden.   
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
gez.          (Siegel) 
Rainer Karl 
Bürgermeister 
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 der Stadt Ost-
seebad Kühlungsborn „Kopfsituation Ost“ 
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Satzung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
über die Veränderungssperre zur 3. Änderung des Bebauungsplanes  

Nr. 5 „Kopfsituation Ost“  
 
 
 

Aufgrund der §§ 14 ff. des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I.S. 2414) einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen so-
wie aufgrund des § 5 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V, GVOBl. M-V 2011 S. 777) vom 13. Juli 2011 einschließlich aller rechtsgültigen Ände-
rungen, hat die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn am 
11.12.2014 folgende Satzung über eine Veränderungssperre für den Bereich des Geltungsbe-
reich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Kopfsituation Ost“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat am 11.12.2014 be-
schlossen, für das Gebiet „Kopfsituation Ost“ beidseitig der Strandstraße, zwischen dem Her-
mann-Löns-Weg und der Seebrücke in Kühlungsborn Ost,  die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 5 aufzustellen. Am 11.12.2014 hat die Stadtvertreterversammlung den Aufstellungs-
beschluss zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 beschlossen.  
 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 wird das Ziel verfolgt die vorhandene städte-
baulich wünschenswerte Mischung der Nutzungen dieses Kernbereiches der Stadt Ostseebad 
Kühlungsborn zu sichern und dauerhaft zu erhalten 
Die Planungskonzeption der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 sieht vor, den vorhande-
nen Bestand an Hotels zu sichern, um diese Nutzungsart dauerhaft für den Ort zu erhalten. 
Gleichzeitig sollen die örtlichen Bauvorschriften überarbeitet bzw. ergänzt werden. So ist bei-
spielsweise geplant die Errichtung von Windkraftanlagen und Antennenmasten auszuschlie-
ßen, Festsetzungen aus der Gestaltungssatzung im Bebauungsplan aufzunehmen und die 
Festsetzungen zu Werbeanlagen außerhalb der Gestaltungssatzung zu ergänzen. Die Vorgar-
tenbereiche werden durch zeichnerische Darstellung aufgenommen, um die städtebauliche 
Bedeutung der Vorgartenbereiche für die Stadt Ostseebad Kühlungsborn nochmals hervorzu-
heben. Des Weiteren ist es vorgesehen im Sondergebiet Einzelhandel (SO EH 9) nicht störende 
Gewerbegetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke und Dauerwohnungen als zulässige Nutzungen aufzunehmen.  
Diese Planungsziele sollen mit Hilfe der Veränderungssperre gesichert werden, bis ein rechts-
verbindlicher Bebauungsplan für diesen Bereich vorliegt.   

 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Veränderungssperre erstreckt sich über den Bereich des Geltungsbereiches der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 5 und umfasst die Flurstücke 1/1, 2/17 teilw.,   2/9, 193/22, 
193/24, 193/25, 194/4, 194/11, 193/34, 193/32, 193/33, 195/36, 195/39,  
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192/2, 192/3, 191, 193/7, 193/28, 195/32, 3 teilw., 52, 193/6, 193/29,195/33, 193/30, 
195/40, 193/35, 193/36, 193/11, 195/41, 195/16, 193/26, 193/27, 185/10, 185/4, 185/9, 
185/7, 185/12, 185/11, 171 teilw., 180/1, 185/4, 185/5, 181/1, 185/15, 185/16, 182, 183/1, 
183/2, 184, 185/13, 186/1, 185/14, 193/4, 193/20, 187/1, 187/2, 193/20, 193/19, 188, 
193/17, 189, 190/1, 190/2, 193/13, 193/14, 193/15, 50, 51/4, 51/3, 54/9,  
54/10, 54/3, 53/1, 53/2, 54/7, 54/8, 54/2, 34/13, 55/3, 55/5, 55/6, 56/3, 56/2, 57/1, 58/1, 
59/1, 60, 34/28 teilw., 115/2 teilw. der Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn.  
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich aus dem Übersichtsplan, der Bestandteil 
der Satzung und als Anlage 1 beigefügt ist. 
 
 

§ 3 
Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
1. In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht besei-
tigt werden; 
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bauli-
chen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflich-
tig sind, nicht vorgenommen werden.  
 

2. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 

1. Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntmachung der Satzung in Kraft. 
2. Die Veränderungssperre tritt außer Kraft, sobald und soweit für ihren Geltungsbe-       
      reich der Bebauungsplan in Kraft tritt, spätestens jedoch nach Ablauf von 2 Jahren.  

 
 

§ 5 
Entschädigungen im Rahmen der Veränderungssperre 

 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB wird hingewiesen. Danach können 
Entschädigungsberechtigte Entschädigungen verlangen, wenn die Veränderungssperre länger 
als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstellung eines Baugesu-
ches hinaus andauert und dadurch Vermögensnachteile entstanden sind. Die Fälligkeit des 
Anspruches kann dadurch herbeigeführt werden, dass der Entschädigungsberechtigte die 
Leistungen der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird. 
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§ 6 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

 
 Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-

schriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit der Bekanntma-
chung der Veränderungssperre schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften begründen 
soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn  
ausgefertigt am 17.12.2014 
 
gez.         (Siegel) 
Rainer Karl 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan des Geltungsbereichs der Veränderungssperre zur 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 5 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn „Kopfsituation Ost“    
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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Teilbereich Kühlungsborn Ost“  
der Stadt Ostseebad Kühlungsborn  

Bekanntmachung des ergänzenden Aufstellungsbeschlusses  
 

Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in Ihrer Sitzung am 
11.12.2014 die ergänzende Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Teilbe-
reich Kühlungsborn Ost“ der Stadt Ostseebad Kühlungsborn beschlossen.  
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 soll ein Flächentausch von Grün- und Bau-
flächen im WA 7 erfolgen. Dabei entfällt das vorhandene Baufeld und wird stattdessen an der 
Cubanzestraße ausgewiesen. Parallel dazu wird die Grünflächenausweisung verschoben. Der 
Bestand vorhandener baulicher Anlagen im mittleren Baufeld wird aufgenommen und gleich-
zeitig die baugrenze des nordöstlichen Baufeldes verringert.   
 
Am 24.04.2014 wurde die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 durch die 
Stadtvertreterversammlung beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Fl. 2, Flst. 254/6  gelegen an der Cubanzestraße 
55 (siehe Übersichtsplan in der Anlage).  
 
Das Planverfahren soll nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren als 
„Maßnahme der Innenentwicklung“ ohne Umweltbericht durchgeführt werden. Es handelt 
sich hier im Wesentlichen um eine Überplanung des vorhandenen Bestandes. Eine Beein-
trächtigung von Umweltbelangen erfolgt durch die Änderung nicht, so dass keine Umweltprü-
fung erforderlich ist.   
 
Der ergänzende Aufstellungsbeschluss wird hiermit bekannt gemacht.  
 
 
 
gez.          (Siegel)  
Rainer Karl  
Bürgermeister  
 
 
 
 
Anlage: Übersichtsplan Geltungsbereich 
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Anlage:  
Übersichtsplan: Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 37 der  
Stadt Osteebad Kühlungsborn „Teilbereich Kühlungsborn Ost“ 
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Änderung der Straßenbezeichnung in „Wittholz-Ring“ 
 
Die Stadtvertreterversammlung der Stadt Ostseebad Kühlungsborn hat in ihrer Sitzung am 
11.12.2014 die Änderung der Straßennamenbezeichnung von „Ernst-Wittholz-Ring in „Witt-
holz-Ring“ im Baugebiet des Bebauungsplanes Nr. 46 beschlossen.  
Diese Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
 

Neujahrsempfang am 10.01.2015 
 

Die Stadt Ostseebad Kühlungsborn lädt auch in diesem Jahr wieder alle Einwohnerinnen und 
Einwohner zum Neujahrsempfang der Stadt Ostseebad Kühlungsborn ein. Stattfinden wird der 
Neujahrsempfang am 10. Januar 2015 um 11 Uhr in der Kunsthalle Kühlungsborn (Ostseeallee 
48). 

 
 

Lateinamerikanische Schüler suchen Gastfamilien! 
 
Die Schüler der Andenschule Bogota (Kolumbien) wollen gerne einmal den Verlauf von 
Jahreszeiten erleben. Dazu sucht das Humboldteum deutsche Familien, die offen sind, einen 
lateinamerikanischen Jugendlichen (15 bis 17 Jahre alt) als „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. 
Spannend ist es, mit und durch das „Kind auf Zeit“ den eigenen Alltag neu zu erleben und 
gleichzeitig ein Fenster zu Shakiras fantastischem Heimatland aufzustoßen. Wer erinnert sich 
nicht an ihren Fußball-WM-Hit „Waka Waka“? Erfahren Sie aus erster Hand, dass das Bild das 
wir von Kolumbien haben nichts mit der Wirklichkeit dieses sanften Landes zu tun hat. 
Die kolumbianischen Jugendlichen lernen schon mehrere Jahre Deutsch als Fremdsprache, so 
dass eine Grundkommunikation gewährleistet ist. Ihr potentielles „Kind auf Zeit“ ist 
schulpflichtig und und soll die nächstliegende Schule zu Ihrer Wohnung besuchen. 
Der Aufenthalt bei Ihnen ist gedacht von Samstag, den 25. April bis zum Sonntag, 
den 12. Juli 2015. Wer Kolumbien kennen lernen möchte ist zu einem Gegenbesuch an der 
Andenschule Bogotá herzlich willkommen. Für Fragen und weitergehende Infos kontaktieren 
Sie bitte die internationale Servicestelle für Auslandsschulen:  
 
Humboldteum – Verein für Bildung und Kulturdialog 
Geschäftsstelle 
Königstraße 20 
70173 Stuttgart 
Tel. 0711-22 21 401 
Fax 0711-22 21 402 
E-Mail: ute.borger@humboldteum.com 
www.humboldteum.com 
 

 
 
 
 

Das nächste Amtliche Bekanntmachungsblatt erscheint am 15.01.2015 
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